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Trennung von Staat und Kirche

Zürich
Am 31 März 2003 hat der Zürcher Kan-
tonsratin zweiter Lesung das Gesetz über
die Anerkennung von Religionsgemeinschaften,

das Kirchengesetz und die errt-

sprechendenVerfassungsbestimmungen
mit81zu 69 Simmen verabschiedet Die

Gesetzesänderungensollendienach
Konfessionen getrennten Kirchengesetzeven
1963 ablösen.
Das neue zürcherische Anerkennungs-
gesetzunterscheidetzwischenzwei
möglichen Rechtspositionen der
Religionsgemeinschaften: die 'Ideine" Anerkennung
alsVerein oderund die grosse"Anerkennung

als öffentlichrechtliche Kirchgemeinde.

En ähnliches System kenntman
im Kanton Freiburg seit 1982. Die grosse"
Anerkennung entspricht der Seilung der
bisher anerkannten Kirchen. Der
anerkannteVerein bleibteine Körperschaftdes
Privatrechts und erhält das Recht zur
Benützung von Schulräumen, zurSeelsorge
in staatlichen Bnrichtungen und zum En-

trag der Mitgliedschaft in den Bnwohner-
korrtrollen. Dieses differenzierte Angebot
soll den unterschiedlichen Bedürfnissen

der Religionsgemeinschaften Rechnung

tragen.

Instrument des liberalen Staates
Die öffentlichrechtliche Anerkennung von
Religionsgemeinschaften giltseit dem 19.

Jahrhundertaisklassischesîistrumentdes
liberalen Saates, der gerade durch diese

Anerkennung die grundsätzliche
Überordnung des säkularen Gemeinwesens
ausdrücke. Das historische Gewicht und
die gesellschaftliche Bedeutung religiöser
Vorstellungen und Institutionen werden
zwar anerkannt; zugleich fordert die
Eingliederung ins staatliche öffentliche Recht

vondenReligionsgemeinschafteneinege-
wisse Anpassungsleistung. Insbesonde¬

re bestehen alle Kantone in der Schweiz

auf der Übernahme demokratischer
Grundstrukturen.

Anerkennung und Integration
BefürworterderGesetzesvoriagestreidnen
die integrative Leistung der staatlichen

Anerkennungvon Religionsgemeinschaften

heraus. So habe etwa die Anerkennung

der römisch-katholischen Kirche im
Kanton Zürich im Jahre 1963 den
mehrheitlich katholischen GastarbeiterndasBn-
leben in die hiesigen Verhältnisse erleichtert

Heute gebiete der Grundsatz der
Rechtsgleichheit; dass die Anerkennung
auch auf andere Religionsgemeinschaften

ausgedehrrtwerde und essei im Irter-
esse des Religionsfriedens, dass alle rele-

vanten religiösen Kräfte nach Massgabe
ihres gesellschaftlichen Gewichts
eingebunden würden.

Besteuerung juristischer Personen
Unvorändert bleiben mitdem neuen
Gesetz die Besteuerung allerjuristischen
Personen und die sog. "negativo Zweckbindung",

welche besagt, dass Seuergelder
nichtfürkultische Zwecke vorwendetdür-
fen.

Die Rrma Moser-BaerAG in Sumiswald
hateine Gebetsuhr für M uslime entwickelt

Fünfmal täglich ertönt aus deren
Lautsprechern ein Ruf und erinnert die
Gläubigen an das rituelle Gebet
Kostenpunkt rund 14'000 Franken. "Belal"
heisstdie Neuheit Gemäss der
Überlieferungen soll einst in Mekka ein Mann
namens Belal als Sklave gelebt haben.
Nachdem er von Abu Bakrffeigekauft
worden war, soll er als Held in zahlreichen

Verteidigungskämpfen der Muslime

gewirkt haben. Der Prophet habe
ihn zum ersten Gebetsnjfererwählt;weil
ereine schöne kräftige Stimme besass.

Aus den Lautsprechern der60 Zentimeter

hohen, weissen, mit Gold verzierten
Uhr ertönt nach einem leisen Gong der
traditionelle Ruf eines Muezzin. Die
Gebetszeiten der Muslime richten sich
nach dem Sonnenstand. Das erste Ge-
betfindetvordem Sonnenaufgang statt,
gefolgt von jeweils einem Gebet zum
Sonnenhöchststand, am Nachmittag,
nach Sonnenuntergang undamAbend.
Gibt man die exakten Koordinaten ei-

Kritik nicht aufgenommen
Grundsätzliche Kritikäusserte FDP-Kan-

tonsratAndreas Honegger (siehe FREE-

DENKER2/03}derdaraufhinwies,dass
Zürich mit diesem Gesetz mehr den je
beim Staatskirchentum bleibt:

Der Staat wird weiterhin selektiv
einzelne Religionen anerkennen
und mitpauschalenZuschüssen priv/ile-

gieren -aufKosten derAndersgläubigen

und Konfessionslosen.

Der Staat wird einzelnen Religionen

das Recht geben, Seuem
einzuziehen, andern nicht

Der Saat wird weiterhin juristische
Personen mit Kirchensteuern belegen.

Der Staat geht weiterhin von der
automatischen Mitgliedschaftsvermutung

aus und liefert den
anerkannten Kirchen die Personalien
bei Ortswechseln und die Personalien

von Kindern.

Gegen die neue Regelung wandte sich

auch die S/P, die die Beibehaltung der
bisherigen Privilegierung der Landeskirchen

vorzieht hre Änderungsanträge
waren alle abgelehrrtworden. rc
Quelle: NZZ 313^142003

High-Tech
nes Ortes ein, errechnet "Belal" die
genauen Gebetszeiten.

In weissen Display der Uhr erscheinen
täglich zwei verschiedene Leitsätze in

a ra bischer
Schrift In Ganzen

sind 720
Sprüche
programmiert Die

Hightech-Uhrin
traditionellem
Design funktioniert

auch mit
einer
Fernbedienung.

DieHeestammt
offenbarvon
einem Libyer. M itihm hatdie Moser-Baer
AG nun die Rrma FTEQ in Genfgegrün-
det,diefürdenVertrieb zuständig istDie

Rrma hofft; längerfristig jährlich
zwischen 500 bis 1000 Gebetsuhren
verkaufen zu können. Bereits seien Anfragen

aus dem arabischen Raum

eingegangen.
rc

Quelle: emmeweb.ch

Ensicht

"Die Bnstellung gegen den Krieg

kommt nicht aus der Bibel,

sondern aus der Aufklärung.
Das macht es nicht einfacher."

Lukas Spinner
Reformierter Pfarrer in Meilen in

einem Artikel in der NZZ
(So. 20. April 2003)
zum "Thema Oster-
predigten und Irak-Krieg.
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